
Ord. Nr. 07.03.01 

 

G E M E I N D E  P R A T T E L N  

Vollzugsverordnung 
zum Parkierungsreglement 

 

vom 19. November 2002 (Stand am 1. Oktober 2006) 



 2

Der Gemeinderat Pratteln beschliesst gestützt auf § 6 des Parkierungsreglements der Ge-
meinde Pratteln 
 
A. ALLGEMEINES 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Verordnung gilt für alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens bewirtschafteten Parkplätze für 
Motorwagen auf Grundstücken, die der Gemeinde gehören. 
 
 
B. BEWIRTSCHAFTUNG 
 
§ 2 Gebühren und Parkdauer 
 
a) Die Erhebung der Parkgebühren richtet sich nach der Verordnung über die Gebührener-
hebung durch die Gemeindeverwaltung vom 23. August 20061. 
 
b) Parkdauer 
Die örtliche maximale Parkdauer beträgt entweder 2 oder 5 Stunden. 
Sie ist entsprechend signalisiert. 
 
c) Gebührenpflichtige Parkzeit 
Montag bis Freitag: 07.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag: 07.00 bis 17.00 Uhr 
 
 
C. KONTROLLE / ANWENDUNG 
 
§ 3 Erhebung der Gebühren 
 
1 Die Parkdauer und Parkierungsgebühren werden durch Parkingmeter, Ticketautomaten 
oder dergleichen erfasst beziehungsweise erhoben. 
 
2 Die Gebühr ist bei Belegung des Parkplatzes zu entrichten. 
 
§ 4 Zuständigkeit / Kontrolle 
 
1 Der Vollzug des Parkierungsreglements und der Parkierungsverordnung obliegt der Ge-
meindepolizei. 
 
2 Es werden jährlich auf allen öffentlichen Parkplätzen mindestens 12 Kontrollen durchge-
führt. 
 
 
Diese Verordnung wurde vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 549 erlassen und auf den 
1. Dezember 2002 in Kraft gesetzt. 
 
Pratteln, 19. November 2002 Für den Gemeinderat Pratteln 
 Der Präsident Der Verwalter 
 
 W. Schneider A. Chissalé 

                                                           
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 5. der Gebührenverordnung vom 23. August 2006, in Kraft seit 1. Oktober 2006 
(Ord. Nr. 01.04.02). 
 


